
Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung 3 TRANPARENZBEAUFTRAGTE 
Postfach 2964 | 55019 Mainz 

Schießgartenstraße 6 
Herrn 55116 Mainz 

Florian Kren 

  

Elektronisch an: f.kren.1.93f6xyu2wd@fragdenstaat.de 
20. April 2022 

Mein Aktenzeichen Ihr Schreiben vom Ansprechpartnerl-in / E-Mail Telefon / Fax 
10. April 2022 

    

Ihre Anfrage vom 10. April 2022 

Sehr geehrter Herr Kren, 

mit Mail vom 10. April 2022 haben Sie einen Antrag auf Informationszugang gestellt. 

Sie bitten um Auskunft zur Anzahl der Schwangerschaftskonfliktberatungen und der 
Kostenübernahmen im Land Rheinland-Pfalz. 

Ihre Mail lege ich als Antrag nach $ 11 des Landestransparenzgesetzes aus. 

Diesen beantworte ich wie folgt: 

Frage 1: Die Anzahl der ausgestellten Beratungsscheine wird in Rheinland-Pfalz 
nicht erfasst. 

Frage 2: Die Anzahl der erfolgten Schwangerschaftskonfliktberatungen schlüssel 
sich verteilt auf die Jahre 2018 - 2021 wie folgt auf: 

Erstberatungen Konfliktberatungen nach $ 5/6 SchKG 
2018 5677 
2019 5545 
2020 6112 
2021 5580 

Die Auswertung nach Trägern erfolgt in Rheinland-Pfalz nicht. 
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Blinden und sehbehinderten Personen Kernarbeitszeiten Bürgerservicebüro 
werden Schriftstücke in diesem Verfahren 09:00 - 12:00 Uhr 08:00 - 16:00 Uhr 
auf Wunsch in einer für sie 14:00 - 16:00 Uhr Freitag 08:00 - 13:00 Uhr 
wahrnehmbaren Form übermittelt. Freitag 09:00 - 13:00 Uhr Tel.: 06131 264-555



Frage 3: Die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche, bei denen im Sinne des $ 
22 SchKG vom Land Rheinland-Pfalz die Kosten erstattet wurden, 
schlüsselt sich verteilt auf die Jahre 2018 - 2021 wie folgt auf: 

2018 3661 Fälle 
2019 3524 Fälle 
2020 3523 Fälle 
2021 3156 Fälle 

Frage 4: Die Gesamthöhe der von Rheinland-Pfalz erstatteten Kosten im Sinne 

des 8 22 SchKG für die Jahre 2018 - 2021 betrug: 

2018 1.415.672,00 € 
2019 1.435.531,20 € 
2020 1.266.640,31 € 
2021 1.365.288,48 € 

Rechtsbehelfsbelehrung 
  

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Der Widerspruch ist beim Landesamt für Soziales, Jugend und Ver- 
sorgung, Rheinallee 97-101, 55118 Mainz, schriftlich, in elektronischer Form oder zur 
Niederschrift einzulegen. 

Sie haben auch die Möglichkeit den Landesbeauftragten für Informationsfreiheit anzu- 
rufen (Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz). 

Die elektronische Form wird gewahrt, wenn das elektronische Dokument mit einer 
qualifizierten elektronischen Signatur versehen ist. Senden Sie den Widerspruch über 
die virtuelle Poststelle des Landes Rheinland-Pfalz (http://www. rIp- 
service.de/RLPGateway/fvp/fv/middleware/VPS.aspx). 

Mit freundlichen Grüßen    
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